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Grundsätzlich kann das Finanzamt eine Anerkennung als Arbeitsmittel verweigern, wenn die
Anschaffung wirtschaftlich nicht sinnvoll oder notwendig ist. Zu mindestens hat mein
Steuerberater mir das damals so erklärt. Grundsätzlich kann das FA auch darauf verweisen,
dass der AG für eine Anschaffung zuständig ist. Eine Möglichkeit ist, dass man z.B. darauf
verweist, dass man das Gerät im häuslichen Kontext nutzt und in der Schule nur feste PCs zur
Verfügung stehen.

Frage ist aber eher, ob es dem Finanzamt überhaupt auffällt. Einfach eintragen.

Den Restwert des Altgerätes würde ich aber angeben. Für die paar Euros würde ich da keine
Ärger riskieren.
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